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Der im Rahmen der Notfallplanung auf der Grundlage 
des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) auch weiter- 

hin vorzuhaltende Bestand an Festbrückengerät wird ent- 
sprechend meinem Allgemeinen Rundschreiben Straßen- 
bau (ARS) Nr. 13/1998 vom 12.03.1998 bei Baumaßnah- 
men an Straßen — und hier überwiegend im Bereich der 
Bundesfernstraßen (BFStr.) — eingesetzt. Derartige frie- 

densmäßige Geräteeinsätze sowie Maßnahmen zur Be- 
wirtschaftung und Bestandserhaltung erfolgen derzeit 

somit nicht auf der Grundlage des VSG, sondern im Rah- 

men der Auftragsverwaltung für die BFStr. bzw. beim Ein- 
satz an sonstigen Straßen in eigener Verantwortlichkeit 
oder ggf. im Auftrag einer kommunalen Straßenbau- 

behörde. 

Anlagen (Hochbauten), Einrichtungen und Geräte, die aus 
Mitteln der ZV erbaut oder beschafft wurden, sind daher 
künftig entsprechend der Interessenlage wie Hochbau- 

ten, Fahrzeuge und Geräte der Autobahn- und Straßen- 
meistereien (AW/SM) zu behandeln und mit Mitteln der 
entsprechenden Titel des Epl. 12, Kap. 1210 zu bewirt- 
schaften. 

Sofern ein Brückengerätelager nicht unmittelbar an eine 
AM/SM angebunden ist, ist ein solches Lager wie ein 
Stützpunkt der zuständigen AM/SM zu behandeln. Die für 

die Wartung und Instandsetzung von Anlagen, Einrich- 
tungen und Geräten erforderlichen Ausgabemittel sind in 
dem für die betriebliche Unterhaltung vorgesehenen 
Finanzansatz des Kap. 1210 enthalten. Dementsprechend 
wird der Titel 547 01 „Wartung und Instandsetzung von 
Geräten sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung von 
Gerätelagern der zivilen Verteidigung“ und die 
Verstärkungsmöglichkeit durch Einnahmen des Titels 
281 03 mit Verabschiedung des Bundeshaushaltes 1999 

aufgehoben. 

Die mit ARS Nr. 13/1998 vom 12.03.1998 eingeführten 

„Grundsätze für den Einsatz der für Aufgaben der Notfall- 

planung/zivilen Verteidigung im Straßenbau beschafften 
Geräte, Ausgabe 1998", habe ich der veränderten Sach- 

lage angepaßt. 

Soweit Festbrückengerät nicht in dem Land zum Einsatz 
kommt, in dem sich das Ausleihlager befindet und wohin 

das Gerät nach dem Einsatz auch wieder zurückgeliefert 

werden muß, wird bezüglich der in diesem Zusammen- 

hang dem lagerverwaltenden Land entstehenden persön- 

lichen und sächlichen Verwaltungskosten der Abschluß 
einer entsprechenden Vereinbarung empfohlen. Die Er- 
stattung eines angemessenen Verwaltungskostenzuschla- 

ges. sollte jedoch vor Auslieferung des Brückengerätes 
zwischen den beteiligten Ländern vereinbart werden. 

Ich führe die überarbeitete Fassung dieser „Grundsätze“ 

hiermit ein und bitte. erstmals für das Haushaltsjahr 1999 
— vorbehaltlich der Verabschiedung des Bundeshaushal- 
tes 1999 — hiernach zu verfahren. soweit getroffene Ver- 

einbarungen für bereits ausgeliehenes Gerät dem nicht 

entgegenstehen. 

Das ARS Nr. 13/1998 vom 12.03.1998 hebe ich hiermit 

auf, 

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen 

Im Auftrag 
Dr.-Ing. Huber



Anlage 1 

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen 
- Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr - 

Grundsätze für den Einsatz der 

für Aufgaben der Notfallplanung/ 

zivilen Verteidigung im Straßenbau 

beschafften Geräte 

(Ausgabe 1999) 

I. Allgemeines 

Für Aufgaben der Notfallplanung/zivile Verteidigung (ZV) 
im Straßenbau werden auch weiterhin Festbrückengerät 
sowie sonstige für die Sicherstellung der Einsatzfähigkeit 

erforderliche Geräte wie Autokräne, Gabelstapler und Not- 
stromaggregate vorgehalten. 

Diese Geräte, mit Ausnahme der Notstromaggregate, können 
in bestimmten Fällen vermietet oder ausgeliehen werden. 

Die Einsatzfähigkeit der Geräte für Aufgaben der ZV hängt 
entscheidend davon ab, ob Personal der Straßenbau- 
verwaltung, geeignetes Firmenpersonal oder auch son- 
stige Kräfte, z. B. Technisches Hilfswerk (THW) oder Bun- 
deswehr, mit dem Einsatz des Festbrückengerätes und 
mit der Bedienung der Arbeitsgeräte vertraut sind. Ich bin 
deshalb damit einverstanden, daß die Geräte, z. B. im 

Rahmen von Ausbildungsveranstaltungen und Übungen 

sowie im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an öffent- 
lichen Straßen genutzt werden. 

I. Einsatzbedingungen 

1. Das im Rahmen der ZV beschaffte Festbrückengerät 
kann unterbestimmten Voraussetzungen für Baumaß- 
nahmen, Ausbildung und Übungen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Einsatzdauer von Geräteteilen, 

die nur vorübergehend für Montagephasen bzw. De- 
montagephasen benötigt werden, ist auf die Montage- 
bzw. Demontagezeit beschränkt. Das Brückengerät 
wirdimBrückengerätelagerzur Abholungbereitgestellt. 

2. Grundsätzlich gehen alle mit dem Einsatz des Fest- 

brückengerätes entstehenden Kosten, d. h. von der 
Auslieferung bis zur vollständigen Rückeinlagerung, 
zu Lasten des Nutzers. Die zu erstattenden Beträge 
aus Vermietung und Nutzung sind bei Titel 124 01, die 
Reparaturkostenzuschläge sowie Personal- undSach- 
aufwendungen bei Titel 281 03 des Epl. 12, Kap. 1210 
zu vereinnahmen. 

Für Geräteteile, die nur vorübergehend während der 

Montage bzw. Demontage zur Verfügung gestellt 

werden. werden keine Kosten erhoben. 

3. Beim Einsatz des Festbrückengerätes und der übrigen 
Geräte im Bereich des Bundes wird keine Miete und



kein Reparaturkostenzuschlagerhoben. Alle weiteren. 

durch den Einsatz bedingten Kosten, wie Personal- 

und Sachkosten. gehen jedoch zu Lasten der Bau- 

maßnahme oder des Nutzers. 

Bei einem Einsatz im Zuge von Straßen. für die der 

Bundnicht Baulastträgeristsowie beiBaumaßnahmen 

des Bundes mit einer Kostenbeteiligung Dritter, sind 

die in Anhang 1, Spalte 5, festgesetzten Mieten zu 

entrichten. In der Miete istder Reparaturkostenzuschlag 

(Spalte 6) enthalten. 

. Die für die Geräteausleihe zuständige Straßenbau- 

verwaltung hat die fristgerechte Anforderung der Miet- 

kosten sowie sonstiger Personal- und Sachkosten zu 

veranlassen. Beieiner Einsatzdauervon mehr alseinem 

Jahr sind die zu erhebenden Kosten in jährlichen 

Abstand anzufordern. 

Eine verschleißbedingte Auswechsiung von Fest- 

brücken-Geräteteilen beiBaumaßnahmen kann grund- 
sätzlich nur mit Genehmigung des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) er- 
folgen. Die Auswechsiung ist vom Nutzer durchzu- 
führen. Hierbei erforderliche Aufwendungen für!nstand- 

setzungsmaßnahmen am Gerät gehen bei BFStr. zu 
Lasten der Baumaßnahme; bei den übrigen Straßen 
können solche Aufwendungen von der für den Einsatz 
zu zahlenden Miete abgesetzt werden. Der Nutzer hat 

diesen Aufwand nachzuweisen. Regreßansprüche 
gegenüber Dritten bleiben hiervon unberührt. 

Das Festbrückengerät ist nach einem Einsatz komplett 
und in sauberem Zustand in das in der Ausliete- 
rungsgenehmigung genannte Brückengerätelager zu- 
rückzuliefern. Dies gilt ebenfalls für die Geräte- 
Schrauben, über deren Wiederverwendung die jeweils 
zuständige Straßenbauverwaltung entscheidet. 

Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen von 
Schrauben und nicht wiederverwendbaren Teilen, wie 
Kantenschutz (beim SS 80-Gerät) und Dollen (bei 
SS 80- und D-Gerät), gehen zu Lasten Kap. 1210 Titel 
521 11 bzw. 521 21. Werden Ersatzbeschaffungen in 
größerem Umfang erforderlich, so gehen die der 
Bestandserhaltung dienenden Beschaffungen - nach 
vorheriger Ausschreibung - zu Lasten Kap. 1210 Titel 

812 12 bzw. 812 22. 

An der Brückenkonstruktion dart der Nutzer keine Ver- 
änderungen vornehmen. Beschädigungen am Fesi- 

brückengerät. die aufgrund unsachgemäßer Behand- 

lung entstehen sowie in Verlust geratene Konstruk- 
tionsteile. werden dem Nutzer von der zuständigen 

Lagerverwaltung in Rechnung gestellt. 

Das BMVBW behält sich vor, die in Anhang 1 aufge- 
führten Mietkosten der Kostenentwicklung anzupassen. 

Geräteanforderungen sind unter Beachtung meines 
Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau (ARS) 
„Brückengerät - Verwaltung von Festbrückengerät des 

Bundes mit Hilfe der Informationstechnik (IT)' — z. Z. 
ARS-Nr. 34/1998 - an mich zu richten. 

Sonder- und Schlußbestimmungen 

Die Einsatzfähigkeitdes für Aufgaben der Notfallplanung 
vorgehaltenen Vorsorgebestandes an Festbrücken- 
gerät ist sicherzustellen. Der derzeitige Vorsorgebe- 
standist grundsätzlich zuerhalten. Eine evtl. Ausmuste- 

rung von Festbrückengerät sowie der übrigen Geräte 

— Autokräne, Gabelstapler u. a. — bedarf daher meiner 
vorherigen Zustimmung. Hinsichtlich der Verwertung/ 

Veräußerung von auszumusternden Fahrzeugen und 

Geräten ist nach 8 63 der Bundeshaushaltsordnung 

(BHO) sowie den Vorl. VV zu 8 63 BHO zu verfahren. 

Verkaufserlöse sind bei Kap. 1210, Titel 132 01, zu 

vereinnahmen. 

Gemäß $ 78 BHO ist vorgeschrieben, die für die Ver- 

waltung von Vorräten zuständigen Stellen mindestens 
alle zwei Jahre unvermutet zu prüfen. Dies gilt grund- 
sätzlich auch für das aus Mitteln des Bundeshaus- 
haltsplanes bevorratete Festbrückengerät. 

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 

Finanzen bin jedoch damit einverstanden, über die 

nach meinem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 
(ARS)Nr. 34/1998 vorgesehenen jährlichen Inventuren 
hinaus, keine weiteren Prüfungen durehzuführen. Statt 
dessen hat die gemäß ARS Nr. 34/1998 jährlich 

vorzunehmende Inventur in jedem zweiten Jahr als 

unvermutete Prüfung im Sinne des $ 78 BHO zu 

erfolgen. 

  

      
  

  

Anhang i 

Monatliche Mietkosten in DM je Stunde bzw. Tonne 

Lfd. Gerät Abschreibungs- Betriebs- und Miete pro Monat Reparaturkosten 
Nr. . kosten einschl. Schmierstoffe bzw. Stunde ') pro Monat 

Reparaturkosten bzw. Stunde 
(Tit. 281 03) 

1 2 3 4 5 6 

1 Mobilkran 30,-- DM/Std. 22,60 DM/Std. 52,60 DM/Std 12,-- DIWStd u 

Krupp-Ardelt | 

2 Gabelstapler 10,-- DM/Sta. 9,30 DMStd. 19,30 DM/Std. 4,-- DM/Std. 
(Dieselantrieb) 

D-Brückengerät 133,-- DM - 133,-- DMit 53,-- DM 

4 SS 80-Gerät/ 99,-- DM 99,-- DMA 39,-- DMA 

SB 30-Gerät 

5 Bailey-Brückengerät 83,-- DMit 83,-- DMit 33,-- DMit           
  

*) Hierin sind die in Spalle & genannten Reparaturkosten enthalten 

(VKBI. 1999 S.88)


